
EU-ETS 2 

Emissionsmeldung 

(Annual Emission Report)

WKÖ Webinar 

12. März 2025



Telefon • +43 (0)50 233 560 555

• Montag bis Donnerstag von 7:30 - 15:30 Uhr, Freitag von 7:30 - 12:00 Uhr

• post.aneh@bmf.gv.at

• Abonnieren unter www.bmf.gv.at → Service → Newsletter → NEHG/EU-ETS2 

E-Mail

Newsletter

Amt für den Nationalen Emissionszertifikatehandel (AnEH)

BMF-Website • FAQs (laufend gewartet) 
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Kontakt

http://www.bmf.gv.at/


• Ausblick

• Rechtliche Rahmenbedingungen

• Berechnungen anhand von Beispielen

• Vorstellung der Emissionsmeldung im NEIS
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Agenda



Die vorliegenden Informationen beruhen 

auf dem Stand 12.3.2025.

4



• Bis 30. April 2025 sind die „historischen Emissionen“ von 2024 zu berichten, diese bedarf 
noch keiner Verifizierung.

• Diese Meldung löst keine Zahlungsverpflichtung aus

• Vorauszahlungen erfolgen aufgrund der Angaben im ÜP – Beginn der geviertelten 
Zahlung mit 15. Juni 2025

• Für Handelsteilnehmer, die dem NEHG unterliegen, ist für das Jahr 2024  bis 31. Juli 2025 
zusätzlich ein vereinfachter Treibhausgasemissionsbericht im NEIS abzugeben.
(Prozedere wie bisher) 

Achtung: Differenzierung Netzbetreiber und Gaslieferant im NEHG 2022 und EZG
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Was auf Sie zukommt



§ 41 Emissionszertifikategesetz 2011;

(1) Handelsteilnehmerinnen oder Handelsteilnehmer haben der zuständigen Behörde gemäß § 49 
Abs. 2 bis zum 30. April 2025 ihre historischen Emissionen für das Kalenderjahr 2024 zu 
berichten
2.Teilsatz
und ab 1. Jänner 2025 ihre Emissionen für jedes Kalenderjahr im Einklang mit Anhang 8 und mit 
der Verordnung (EU) Nr. 2018/2066 oder einer Änderung dieser Verordnung im Einklang mit Art. 
14 der Richtlinie 2003/87/EG sowie dem jeweiligen genehmigten Überwachungsplan zu 
überwachen und bis zum 30. April des Folgejahres eine Emissionsmeldung zu übermitteln. 
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Rechtliche Rahmenbedingungen
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Vorauszahlungen in der Überführungsphase § 18 NEHG 2022 

(1) Handelsteilnehmer haben in der Überführungsphase Vorauszahlungen zu entrichten. Auf Basis
des Überwachungsplans gemäß § 7 Abs. 1 ist die Höhe der Vorauszahlungen jährlich zu ermitteln.
Die Vorauszahlung für ein Kalenderjahr ergibt sich aus der Höhe der zu erwartenden
Treibhausgasemissionen gemäß § 7 Abs. 1 und dem Ausgabewert von nationalen
Emissionszertifikaten im jeweiligen Kalenderjahr nach § 10 Abs. 1. § 217 BAO ist nicht anwendbar.
(2) Die Vorauszahlungen sind zu je einem Viertel bis zum 15. Juni, 15. September und 15. Dezember
des betreffenden Kalenderjahres und bis zum 15. März des Folgejahres durch die zuständige
Behörde vorzuschreiben. Die ermittelte Vorauszahlung für das Kalendervierteljahr ist bis zum Ablauf
eines Monats ab Vorschreibung durch die zuständige Behörde durch den Handelsteilnehmer zu
entrichten.
(3) Erweist sich die Höhe der Vorauszahlungen als voraussichtlich nicht richtig, kann gemäß § 201
BAO die Höhe der Vorauszahlungen abgeändert werden. Der Antrag kann längstens bis zur Abgabe
desTreibhausgasemissionsberichts (§ 6) gestellt werden.



Artikel 75p DVO EU 2018/2066 (MRR):

(1) Ab 2026 übermittelt das beaufsichtigte Unternehmen der zuständigen Behörde alljährlich bis zum 
30. April einen Emissionsbericht, der die Jahresemissionen des Berichtszeitraums umfasst und nach 
Maßgabe der Durchführungsverordnung (EU) 2018/2067 geprüft wurde. 

Im Jahr 2025 übermittelt das beaufsichtigte Unternehmen der zuständigen Behörde bis zum 30. April 
einen Emissionsbericht, der die historischen Jahresemissionen im Jahr 2024 umfasst. Die 
zuständigen Behörden stellen sicher, dass die in dem Bericht gemachten Angaben den Anforderungen 
dieser Verordnung genügen. 

Die zuständigen Behörden können beaufsichtigte Unternehmen jedoch auffordern, die in diesem 
Absatz genannten jährlichen Emissionsberichte vor dem 30. April, frühestens jedoch einen Monat 
nach Ablauf der in Artikel 68 Absatz 1 genannten Frist, zu übermitteln. 
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• Beginn der „Vorauszahlungen“ mit 15. Juni 2025 gem. § 18 NEHG 2022

• Ab dem Jahr 2026 hat die Berichterstattung auf Basis von 
verifizierten Emissionen zu erfolgen. Die Prüfer sind durch den 
Handelsteilnehmer zu beauftragen.

• Bis zum 30. April 2026 ist die erste verifizierte jährliche 
Emissionsmeldung (für 2025) mit Prüfgutachten vorzulegen 

HINWEIS: Befreiungsanträge gem. der NEHG-EU-ETS BV 2022 sind 
weiterhin möglich, sollten aber bei korrekter Angabe der Brennstoffströme 
im ÜP großteils nicht mehr notwendig sein. 
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Ausblick



Nationale Standardwerte für Ebene 2a
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Bei Anwendung der Ebene 2a ist für die 

entsprechenden Stoffströme diese Liste 

zu verwenden.

Es steht Ihnen frei, die Ebene 3 

(Laborwerte) auszuwählen, im ÜP (C5) 

festzulegen und die Analyse bekannt zu 

geben. Dies stellt eine wesentliche 

Änderung dar und bedarf einer 

Genehmigung der zuständigen Behörde. 



11

Berechnung für die Emissionsmeldung = 
Menge in t * EF * Anteilsfaktor 

Auf Einheiten (kg; t) achten;
Bioanteil entfällt bei Kohle;

Achtung! Differenzierung 

nach Kohlearten

Standardwerte für Kohle



Beispiel Kohle
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Standardwerte für Erdgas
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Umrechnung von GWh Erdgas in GJ 

1GWh = 3.600 GJ mathematischer Umrechnungsfaktor

Wir brauchen die GJ für den unteren Heizwert (NCV):

3.600 x 0,9021 = 3.247,56 gerundet

Umrechnungsfaktor von Brennwert in Heizwert ist 0,9021 (90,21%)

3.248

Umrechnung: 

GWh in GJ



Bsp. Erdgas in GWh
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Co2 fossil: 2.500*3.248*0,05566*(1-0,0058)  RED II Biomasse: 2.500*3.248*0,0556*0,0058 (0,58/100)

3.248



Bsp. Erdgas in Nm³
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Umrechnung GWh in 1000 Nm³: 2500 (indiv. Menge in GWh) *3248/36,7

Frage zu:

Divergierende Angabe 

Rechnung Nm³ vs. GWh



Relevante Additive für die Berechnung für Mineralöl
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• Benzin E 10 hat in Österreich meistens ETBE (häufiger) und MTBE beigemischt.

• ETBE und MTBE können bis zu 22% des Brennstoffstroms ausmachen

• Alle anderen Benzin-Additive sowie alle Diesel-Additive, die unter der Vernachlässigungsschwelle von 

1% liegen, müssen nicht gesondert beachtet werden.

• Standardmäßig sind ETBE (Bioethanol) und MTBE (Biomethanol) zum Teil RED-II konform. Bei ETBE 

sind 33% der freigesetzten Energie biobasiert, das entspricht 42 Vol%; bei MTBE sind es 22% der 

freigesetzten Energie = 33 Vol%
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Beispiel der EK und UBA für Mineralöle mit Beimischung
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Berechnung nach EK und UBA  (Energiebasierte Standardf.)
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• Grundsätzlich setzt sich der volumsbezogene EF aus einer Multiplikation von Dichte, unterem Heizwert 

und heizwertbezogenem EF zusammen.

Dichte (0,000744 t/L) * unterer Heizwert (41,6 GJ/t) * heizwertbez. EF (0,0758 t CO2/GJ) = 

mengenbezogener EF (0,0023460 t CO2/L)
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Vereinfachte Berechnung gem. BMF(volumsbezogene EF)
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Diese Zahlen müssen in der 

Emissionsmeldung eingetragen 

werden.
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10,2672

20.023,7846

2.291,1246



Vorstellung der Emissionsmeldung im NEIS
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Emissionsmeldung im NEIS - Einstieg



Emissionsmeldung im NEIS - Einstieg
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Emissionsmeldung im NEIS - Einstieg
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Emissionsmeldung im NEIS
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Emissionsmeldung im NEIS
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Emissionsmeldung im NEIS

31



Emissionsmeldung im NEIS
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Emissionsmeldung im NEIS
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Emissionsmeldung im NEIS
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Emissionsmeldung im NEIS
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Emissionsmeldung im NEIS
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Daten sind 

einzutragen

Emissionsmeldung im NEIS



Emissionsmeldung im NEIS
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Details über die EU-

ETS 1 Anlagen, wenn 

auch ETS 1-Ströme im 

ÜP vorhanden sind.



Emissionsmeldung im NEIS
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Emissionsmeldung im NEIS - Zusammenfassung
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Emissionsmeldung im NEIS
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Emissionsmeldung im NEIS
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Danke für die Aufmerksamkeit


